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VOLLMACHT 

  

 
Zustellungen werden nur an den/ 

die Bevollmächtigte(n) erbeten!  
 
wird hiermit in Sachen    
 
wegen     
 
Vollmacht erteilt 
 

1.  zur Prozessführung (u. a. nach §§ 81ff. ZPO, §114 FamFG) einschließlich der Befugnis zur Erhebung 
und Zurücknahme von Widerklagen;  

2.  zur Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen zum Abschluss von Vereinbarungen 
über Scheidungsfolgen sowie zur Stellung von Anträgen auf Erteilung von Renten- und sonstigen Ver-
sorgungsauskünften:  

3.  zur Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen (§§ 302, 374 StPO) einschließlich 
der Vorverfahren sowie (für den Fall der Abwesenheit) zur Vertretung nach § 411 I1 StPO, mit aus-
drücklicher Ermächtigung auch nach §§ 233 I, 234 StPO sowie mit ausdrücklicher Ermächtigung zur 
Empfangnahme von Ladungen nach § 145 a 11 StPO, zur Stellung von Straf- und anderen nach der 
Strafprozessordnung zulässigen Anträgen und von Anträgen nach dem Gesetz über die Entschädi-
gung für Strafverfolgungsmaßnahmen, insbesondere auch für das Betragsverfahren; mit der besonde-
ren Befugnis, Strafanträge zu stellen, Rechtsmittel einzulegen, ganz oder teilweise zurückzunehmen 
oder auf sie zu verzichten und solche auf Strafausspruch und Strafmaß zu beschränken, sowie Zustel-
lungen aller Art, insbesondere auch von Urteilen und Beschlüssen, entgegenzunehmen; Untervertreter 
- auch im Sinne des § 139 StPO - zu bestellen; Anträge auf Entbindung von der Verpflichtung zum Er-
scheinen in der Hauptverhandlung, Wiedereinsetzung, Haftentlassung, Strafaussetzung, Kostenfest-
setzung, Wiederaufnahme des Verfahrens zu stellen; 

4.  zur Vertretung in sonstigen Verfahren auch bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art (insbeson-
dere in Unfallsachen zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger, Fahrzeughalter und de-
ren Versicherer);  

5.  zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe und Entgegennahme von 
einseitigen Willenserklärungen (z.B. Kündigungen) in Zusammenhang mit der oben unter "wegen ... " 
genannten Angelegenheit.  

 
Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auf Neben- und Folgeverfahren aller Art (z. B. Arrest und 
einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-, Interventions-, Zwangsversteigerungs-, 
Zwangsverwaltungs- und Hinterlegungsverfahren sowie Insolvenzverfahren). Sie umfasst insbesondere die Be-
fugnis, Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen, die Vollmacht ganz oder teilweise auf andere zu über-
tragen (Untervollmacht), Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten, den Rechtsstreit 
oder außergerichtliche Verhandlungen durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu erledigen, Geld, Wertsa-
chen und Urkunden, insbesondere auch den Streitgegenstand und die von dem Gegner, von der Justizkasse 
oder von sonstigen Stellen zu erstattenden Beträge entgegenzunehmen sowie Akteneinsicht zu nehmen.  
 
Mit der Datenspeicherung, Verarbeitung und Nutzung zur Erfüllung dieses verbindlichen Auftrages durch die 
Rechtsanwaltskanzlei Möller bin ich ausdrücklich einverstanden. Die Korrespondenz mit mir kann per Telefax 
und/oder grundsätzlich unverschlüsselt per E-Mail bzw. über das Internet geführt werden. Mir ist bekannt, dass 
das Medium Internet durch seine technische Beschaffenheit keine vollständige Sicherheit in Bezug auf die Ge-
heimhaltung der übermittelten Daten und Informationen vor dem Zugriff durch unbefugte Dritte bietet. Ich entbin-
de daher bis auf Widerruf die Rechtsanwälte hinsichtlich der Kommunikation über das Internet von ihrer anwaltli-
chen Schweigepflicht, soweit eine Verletzung auf solchen technischen Fehlleistungen beruht. Dies gilt auch dann, 
wenn die Rechtsanwälte über das Internet im Rahmen des Mandats mit Dritten kommunizieren. 
 
Sofern die Beantragung von Verfahrens- bzw. Prozesskostenhilfe erforderlich ist, umfasst diese Voll-
macht ausdrücklich nur das entsprechende Bewilligungsverfahren. Die Bevollmächtigung erstreckt sich 
nicht auch auf das Verfahren zur Überprüfung der Verfahrens- bzw. Prozesskostenhilfe nach Abschluss 
des Hauptsacheverfahrens. 
 
X Ich bin gem. § 49 b Abs. 5 BRAO von meinem Prozessbevollmächtigten darüber belehrt worden, dass we-

der Betragsrahmen- noch Festgebühren der anwaltlichen Vergütungsberechnung zugrunde zu legen sind; 
die Gebühren vielmehr nach einem Gegenstandswert zu berechnen sind.*)  

 

 

(Datum, Stempel, Unterschrift) 
*) Wenn nicht zutreffend. streichen  

 


